
GRÜNE 

Fraktion im Rat der Stadt Aachen 

 

 

Beschlussentwurf zu TOP 20 der Ratssitzung am 22. April 2015 

„Luftreinhalteplan für das Stadtgebiet Aachen“ 

 

Der Rat der Stadt Aachen nimmt die Ausführungen der Verwaltung und den Bericht der 

Bezirksregierung Köln „Luftreinhalteplan für das Stadtgebet Aachen, 1. Fortschreibung 2015 – 

Entwurf“ zur Kenntnis. Er stimmt dem im Bericht enthaltenen Maßnahmenkatalog der Verwaltung 

zu. Die Maßnahme der Bezirksregierung Köln zur Einführung einer grünen Umweltzone ab 

01.12.2015 lehnt der Rat der Stadt ab. 

Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen der Frist zur Stellungnahme nach § 47 Abs. 5a BImSchG 

eine entsprechende Eingabe bei der Bezirksregierung Köln zu machen, mit dem Ziel, die Umweltzone 

in Aachen nicht einzuführen und stattdessen das im Berichtsentwurf enthaltene und in der Vorlage 

nochmals erweiterte Programm der Stadt (vgl. Pkt. 8.1) zu verfolgen. 

Sollte die Umweltzone dennoch angeordnet werden, entfällt die Handlungsoption einer 

„Optimierten Busflottenmodernisierung 2015-2018“. Darüber hinaus ist der im Entwurf enthaltene 

städt. Maßnahmenkatalog (inkl. Erweiterungsoption zu MF4) durch die Verwaltung dann 

dahingehend zu überprüfen, ob bzw. welche Maßnahmen mit Blick auf die bisher nicht eingeplanten 

Mittel zur Einrichtung einer Umweltzone zurückgestellt oder gestrichen werden müssen. 

Die Verwaltung wird zudem beauftragt, über die bisher in der Fortschreibung des Luftreinhalteplans 

enthaltenen Maßnahmen hinaus kurzfristig ein ambitioniertes Konzept zum Ausbau der 

Elektromobilität in Aachen im Sinne einer vom Landesumweltministerium in die Diskussion 

gebrachten „Modellkommune für immissionsfreien Verkehr“ zu erarbeiten. 

Die für die Umsetzung jeweils zuständigen Fachbereiche der Verwaltung werden beauftragt, die zur 

Verbesserung der Luftqualität in Aachen erforderlichen Maßnahmen gem. dem neuen 

Maßnahmenkatalog zeitnah aufzugreifen und umzusetzen, um die Ziele des Luftreinhalteplans im 

vorgegebenen Zeitrahmen zu erreichen. Soweit nicht bereits erfolgt, sind die dafür notwendigen 

Finanzmittel durch die jeweiligen Fachbereiche zu ermitteln und in kommenden Haushalts- bzw. 

Finanzplanungen einzustellen. 
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